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Norm

AsylG 1997 §23;

AsylG 1997 §28;

AsylG 1997 §7;

AsylG 1997 §8;

AVG §37;

AVG §45 Abs2;

AVG §58 Abs2;

AVG §60;

EGVG 1991 Anlage Art2 Abs2 Z43a;

VwGG §42 Abs2 Z3 litb;

VwGG §42 Abs2 Z3 litc;

Rechtssatz

Der unabhängige Bundesasylsenat beruft sich bei der Einschätzung, eine Vollstreckung eines rechtskräftigen

Strafurteiles (des Gemeindegerichtes in Djakovica) sei in der Provinz Kosovo "gegenwärtig und künftig als

ausgeschlossen" anzusehen, auf die geänderte Situation im Kosovo bzw. den eingetretenen Verlust der Kontrolle über

diese Provinz durch die "serbische" Staatsgewalt. Damit allein ist aber nicht schlüssig begründet,dass dem Asylwerber

auf Grund des (dem Asylantrag in beglaubigter Übersetzung angeschlossenen) Strafurteils keine asylrelevante

Gefährdung im Kosovo drohe. Weder das Bundesasylamt noch der unabhängige Bundesasylsenat haben erkennbare

Ermittlungen darüber gepEogen, ob das Strafurteil im Kosovo tatsächlich nicht vollstreckt wird, und etwa auch keine

Überstellung (Auslieferung) des Asylwerbers an Vollzugsbehörden von Serbien und Montenegro (ehemals

Bundesrepublik Jugoslawien) bewirken kann. Ermittlungen in diesem Sinne wären aber geboten gewesen, weil die ins

TreHen geführten geänderten Verhältnisse alleine keine verlässliche Beurteilung über die Vollstreckung rechtskräftiger

Strafurteile im Kosovo zulassen. Der unabhängige Bundesasylsenat wäre daher verpEichtet gewesen, sich - im Rahmen

der beantragten Berufungsverhandlung und auf Grund geeigneter Ermittlungen - damit auseinander zu setzen, welche

Folgen dieses Strafurteil für den Asylwerber im Hinblick auf eine mögliche asylrelevante Verfolgung tatsächlich hat.
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